
WAHLHELFER-
SCHULUNGS-
UNTERLAGEN 

für die Wahl des

Landrates im Landkreis Roth

am Sonntag, 30. April 2023

(Stichwahl ggfs. am 14. Mai 2023)



Wahlbezirkseinteilung

 Für die Durchführung der Wahl wurden 4 allgemeine Wahlbezirke und 2 

Briefwahlbezirke gebildet:

 Rohr 0001 evang. Gemeindehaus Rohr - Saal

(Gemeindeteile Altgemeinde Rohr)

 Regelsbach 0002 Grundschule Rohr in Regelsbach – Aula

(Gemeindeteile Altgemeinde Regelsbach)

 Gustenfelden 0003 Gemeindehaus Gustenfelden

(Gemeindeteile Altgemeinde Gustenfelden)

 Prünst 0004 Gasthaus Weiß/Lausberger

(Gemeindeteile Altgemeinde Prünst)

 Briefwahl Rohr/Prünst 0011 evang. Gemeindehaus Rohr – Raum „Arche“

 Briefwahl Regelsbach/Gustenfelden 0012 evang. Gemeindehaus Rohr -

Raum „Konvent“



Anzahl der 
Wahlberechtigten

Wahlberechtigte davon Briefwähler

(Stand 24.04.2023)

Rohr

(Gemeindehaus)

1045 219

Regelsbach

(Grundschule)

1024 138

Gustenfelden

(Gemeindehaus)

644 111

Prünst

(Gasthaus Weiß/Lausberger)

349 92

Summe 3.062 560

3



Entschädigung

• Das Erfrischungsgeld beträgt insgesamt 50,00 € und wird vom 
Wahlvorsteher bar ausbezahlt 

 Liste Empfangsbestätigung unterschreiben lassen

• Erfrischungsgeld wird von Frau Keller direkt in die Wahllokale 
gebracht.

• Getränke stehen zur Verfügung und werden von der Gemeinde 
übernommen

• Arbeitgeberbescheinigungen für Freistellungs- und 
Erstattungsanspruch werden den Wahlkoffern beigelegt



Ausstattung der Wahllokale

 Jeder Wahlbezirk wird mit einer Wahlurne ausgestattet

 Briefwahl mit zwei Urnen (eine für „Papierwust“)

 Wahlurnen für alle Wahllokale  werden vom Bauhof ins 

Gemeindehaus gebracht 

 Tisch-Sichtblenden werden vom Bauhof in die Wahllokale gebracht

 Telefonische Erreichbarkeit des Wahlvorstandes sicherstellen 

bitte Telefonnummer bis spätestens 27.04.2021 der Verwaltung 

mitteilen bzw. Kontrolle anlässlich der Videokonferenz-Schulung



Übergabe der 
Abstimmungsunterlagen

 Alle Unterlagen, Wahlanweisungen/Wahlmappen, Wahlkoffer, 

Büromaterial, Stimmzettel, Wählerverzeichnis, Gesetzestexte, etc.

 Abholung in der Gemeindeverwaltung am

Freitag, 28. April 2023, 15.30 Uhr

WICHTIG:

 Briefwahlvorstand 0011: Abholung am Wahlsonntag ab 16:00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung

 Briefwahlvorstand 0012: Abholung am Wahlsonntag ab 16:30 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung



Beginn Tätigkeit
Wahlvorstand und 
Briefwahlvorstand

 Mitglieder des Wahlvorstandes der allgemeinen Wahlbezirke  um 

07:30 Uhr Treffpunkt im jeweiligen Abstimmungsraum

 Mitglieder der Briefwahlvorstände um 16:00 Uhr Treffpunkt im 

jeweiligen Auszählungsraum

• Verpflichtung aller Mitglieder durch Wahlvorsteher auf 

unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes und auf 

Verschwiegenheit

 Aktuelle Liste mit Wahlvorstandsmitgliedern wird dem 

Wahlvorstand bei Änderungen nochmals per E-Mail übermittelt



Berufung und Bestellung 
durch die Gemeinde Rohr

• Der Wahlvorstand eines jeden Wahlbezirks besteht aus dem 
Wahlvorsteher als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, einem 
Schriftführer und dessen Stellvertreter und den Beisitzern

• Allgemeiner (ordentlicher) Wahlbezirk 
jeweils besetzt mit insgesamt 8 Personen (keine Nachbesetzung bei 
kurzfristiger Absage)

• Briefwahlbezirk 
jeweils besetzt mit insgesamt 8 Personen (keine Nachbesetzung bei 
kurzfristiger Absage)

• Anwesend müssen sein:

während der Wahlhandlung:

immer Wahlvorstand und Schriftführer oder Stellvertreter und 
mindestens 1 Beisitzer

bei Ergebnisermittlung

möglichst alle Mitglieder des Wahlvorstandes



Aufgaben des Wahlvorstands

 Entscheidet über alle Fragen bei der Wahl und der 

Ergebnisermittlung (z. B. Gültigkeit/Ungültigkeit der Stimmen)

 Stellt das Wahlergebnis im Wahlbezirk öffentlich fest

 Soll jegliche Beeinflussung verhindern

 Hat Hausrecht im Wahl- und Auszählungsraum

 Überprüft immer wieder die Wahlkabinen im Wahlraum

 Berät und entscheidet öffentlich (soweit nicht Rücksichten auf das 

Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner 

entgegenstehen)



Organisation 
im Abstimmungsraum

• Hinweisschild „Stimmbezirk XY“ ist an der jeweiligen 

Eingangstür angebracht.

• Gesetzlich vorgeschriebene Aushänge müssen vor Öffnung 

des jeweiligen Wahllokals angebracht sein   

(Wahlbekanntmachungen und Musterstimmzettel)

• Wahlurnen mit Siegel und Schloss versehen



Organisation 
im Abstimmungsraum

 Die Tische (Ausgabe der Stimmzettel, Kontrolle Wählerverzeichnis, 

Urne) sind so aufzustellen, dass die Wähler ohne Beeinträchtigung 

wählen können

 Die Wahlzellen müssen so aufgestellt werden, dass sie vom Tisch des 

Wahlvorstehers aus zwar überblickt, aber nicht eingesehen werden 

können 

 Ebenfalls ist bei der Aufstellung darauf zu achten, dass Wähler keinen 

Einblick in eine andere Wahlkabine haben. Das gleiche gilt für 

wartende Wähler  Zugang für wartende Wähler von der 

Raumkapazität abhängig machen!

 Nur ein Wähler je Wahlkabine (keine Ehepaare zusammen oder 

Elternteil mit Kind!)



Organisation 
im Abstimmungsraum

 In jeder Wahlzelle sind gleichfarbige Stifte (keine Filzstifte oder 

radierbare Stifte) vorhanden. Ein Mitglied des Wahlvorstandes sollte 

ab und zu nachsehen, ob die Stifte noch vollständig vorhanden sind. 

Stifte nicht „anbinden“!

 Das Verwenden eigener Stifte ist möglich, jedoch sollten diese nicht 

durchschreiben (z. B. keine Filzstifte)



Öffentlichkeit

• Jedermann hat Zugang zum Wahl- und Auszählungsraum, auch  

nicht wahlberechtigte Personen

 Sofortiges Eingreifen bei Wahlwerbung

„befriedete Zone“ beachten – in einem Zugangsradius der

Wahllokale von 10 bis 20 Metern ist Wahlwerbung nicht zulässig!



Wichtige Telefonnummern

Gemeinde: 09876/9775-0

Wahlleitung Gemeinde Rohr:
Alexandra Keller

09876/9775-16
0176/960 47 997
09171/98 90 93

Wahlleitung Landkreis Roth:
Angelika Maurer

09171/81-1306

Rechtsaufsicht – Landratsamt 09171/81-1306

Zuständige Polizeidienststelle:
Polizeiinspektion Schwabach

09122/927-0



Stimmabgabe
von 8 bis 18 Uhr

Ablauf der Stimmabgabe –

im Idealfall mit Wahlbenachrichtigungsbrief

• Stimmzettel aushändigen

• Wahlbenachrichtigungsbriefe muss dabei noch nicht vorgelegt werden, 
empfiehlt sich jedoch um zu prüfen das Wahllokal stimmt

• Mit dem Stimmzettel begibt sich der Wähler in die Wahlkabine

• In der Wahlkabine kennzeichnet der Wähler seinen Stimmzettel und 
faltet ihn ggfs. mehrfach nach innen, damit die Kennzeichnung 
äußerlich nicht zu erkennen ist

• Danach begibt sich der Wähler zum Tisch des Wahlvorstandes und legt 
seinen Wahlbenachrichtigungsbrief vor

• Schriftführer prüft anhand des Wählerverzeichnisses die 
Wahlberechtigung

• Wahlvorsteher gibt die Wahlurne für den Einwurf des Stimmzettels frei

• Schriftführer bringt den Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis an



Prüfung der
Wahlberechtigung

Schriftführer Wahlvorsteher

Ausgabe der

Stimmzettel

Beisitzer

Eingang

Wählerverzeichnis 



Quelle Grafik: Wahleinweisung Stadt Nürnberg/BT-Wahl 2013

- Identitätsprüfung mit Ausweisdokument nötig, wenn 

Person unbekannt/nicht persönlich bekannt

- Wenn Person persönlich bekannt und im 

Wählerverzeichnis eingetragen – Stimmabgabe i. O.

Kann sich eine abstimmende Person nicht ausweisen oder verweigert sie die 

Feststellung ihrer Identität, so ist sie zurückzuweisen!



Eine Person hat ihren Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine 

gekennzeichnet oder gefaltet

Lösung:

• Der Person ist ein neuer Stimmzettel auszuhändigen

• Der „alte“ Stimmzettel verbleibt entweder bei der abstimmenden 

Person oder

• wird im Beisein eines Wahlvorstandmitglieds unter Beachtung 

des Wahlgeheimnisses vernichtet

Problemfälle



Eine Person gibt nach Verlassen der Wahlkabine ihren 

Stimmzettel nicht ab, weil sie sich verschrieben hat

Lösung:

• Der Person ist auf Verlangen ein neuer Stimmzettel 

auszuhändigen

• Der verschriebene Stimmzettel verbleibt entweder bei der 

abstimmenden Person oder

• wird im Beisein eines Wahlvorstandmitglieds unter Beachtung 

des Wahlgeheimnisses vernichtet

Problemfälle



Der Stimmzettel ist so gefaltet, dass die Stimmabgabe erkennbar 

ist oder der Stimmzettel wurde mit einem äußerlich sichtbaren, das 

Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdeten Kennzeichen versehen 

(z. B. Filzstift, der das Papier durchfärbt, „Malerei“)

Lösung:

• Der Stimmzettel ist zurückzuweisen

• Der abstimmenden Person ist Gelegenheit zu geben, ihren (neuen) 

Stimmzettel nochmals auszufüllen und abzugeben

• Der nicht vorschriftsmäßig ausgefüllte Stimmzettel verbleibt bei der 

abstimmenden Person oder

• wird im Beisein eines Wahlvorstandmitglieds unter Beachtung des 

Wahlgeheimnisses vernichtet

Problemfälle



Ein Mitglied des Wahlvorstand bemerkt, dass eine 

abstimmende Person in der Wahlkabine mit ihrem Handy 

fotografiert oder gefilmt hat

Lösung:

• Der Wahlvorsteher hat diese Person zurückzuweisen, auf 

Verlangen ist ihr aber ein neuer Stimmzettel auszuhändigen

Beachte:

Der Wahlvorstand ist nicht berechtigt, von den Wählern die 

Abgabe des Handys während der Abstimmung zu verlangen

Problemfälle



Stimmabgabe mit Wahlschein – Vermerk „W“ in der 

entsprechenden Spalte

• Die Stimmabgabe ist in jedem beliebigen Wahlraum des 

Wahlkreises möglich (also im gesamten Landkreis Roth)

• Wähler weist sich aus und übergibt den Wahlschein an 

Wahlvorsteher. Zweifel über die Wahlberechtigung klärt der 

Wahlvorstand auf 

• Über die Zulassung oder Zurückweisung ist eine Niederschrift als 

Anlage der Wahlniederschrift beizufügen. Der Wahlvorsteher 
behält den Wahlschein -auch im Falle der Zurückweisung- ein.

Stimmabgabe mit Wahlschein



Quelle: Wahleinweisung Stadt Nürnberg/BT-Wahl 2013

Hacker/Greul



Wahlschein -
Zurückweisungsgründe

Zurückweisungsgründe – Aufzählung ist abschließend!

Person ist nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen und besitzt keinen für den 

Wahlkreis gültigen Wahlschein > Hinweis, dass die Person bei der Gemeinde bis 

15 Uhr einen Wahlschein beantragen kann, wenn sie glaubt, wahlberechtigt zu 

sein

Person kann sich auf Verlangen des Wahlvorstands nicht ausweisen oder die zur 

Feststellung der Identität erforderlichen Mitwirkungshandlungen (Abgleich Gesicht 

und Ausweis) werden verweigert.

Trotz Wahlscheinvermerk „W“ im Wählerverzeichnis kann die Person keinen 

Wahlschein vorlegen.

Person hat bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis.

Wahlschein ist im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine enthalten

Bei offensichtlicher Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit kann die Gemeinde das 

Wählerverzeichnisses bis 18 Uhr berichtigen.

IN DIESEM FALL BITTE UNBEDINGT ANRUFEN! 



Tätigkeiten Briefwahlbezirk 
von 16 bis 18 Uhr

• Verpflichtung aller Briefwahlvorstandsmitglieder

• Abholung der eingegangenen Wahlbriefe bei der Gemeinde ab 16 Uhr 

bzw. 16.30 Uhr

 bis 18 Uhr noch eingehende „Wahlbriefe“ werden durch

Verwaltungsmitarbeiter nachgebracht

• Kennzeichnung des Auszählraums 

 Entsprechende Vordrucke liegen in den „Wahlkisten“

• Leere Briefwahlurne abschließen/versiegeln und bis zur 

Ergebnisermittlung ab 18 Uhr nicht mehr öffnen

• Zählen der roten Wahlbriefe, Eintragung der Anzahl in die Niederschrift

• Öffnen und Überprüfung der Wahlbriefe auf Gültigkeit/Zulassung



Tätigkeiten Briefwahlbezirk 
von 16 bis 18 Uhr

• Wahlschein und Stimmzettelumschlag werden entnommen, 

anschließend geprüft. Gibt es keinen Anlass zu Bedenken, wird der 

Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne eingeworfen; die 

Wahlscheine werden gesammelt.

• Bei Vorliegen eines Zurückweisungsgrundes wird Wahlbrief mit Inhalt 

(Stimmzettelumschlag und Wahlschein) ausgesondert. 

• Beschlussfassung über

Zurückweisung oder Zulassung

der Wahlbriefe

• Die Zahl der Wahlbriefe, 

die Anlass zu Bedenken geben, 

ist in der Briefwahlniederschrift 

festzuhalten



Tätigkeiten Briefwahlbezirk 
von 16 bis 18 Uhr

Zurückweisungsgründe:

dem Wahlbriefumschlag ist kein gültiger Wahlschein beigelegt

dem Wahlbriefumschlag ist kein Stimmzettelumschlag beigelegt

Wahlbrief- und/oder Stimmzettelumschlag sind nicht verschlossen

der Wahlbriefumschlag enthält mehrere Stimmzettelumschläge, aber 
nicht die gleiche Anzahl gültige und mit der vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt versehene Wahlscheine

der Wähler oder die Hilfsperson hat die vorgeschriebene Versicherung 
an Eides statt zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben

es wurde kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt

es wurde ein Stimmzettelumschlag benutzt, der offensichtlich in einer 
das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht 
oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

 Siehe jeweilige Beschlussaufkleber und Gesetzeswortlaut



Tätigkeiten Briefwahlbezirk 
von 15 bis 18 Uhr

Muster Wahlbriefumschlag



Tätigkeiten Briefwahlbezirk 
von 15 bis 18 Uhr

Muster Stimmzettelumschlag



Briefwahlumschlag
im Wahlraum

• Rote Wahlbriefumschläge mit den Briefwahlunterlagen dürfen 

keinesfalls entgegengenommen werden. 

• Die betreffende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie entweder 

den Wahlbrief bei der Gemeinde bis 18:00 Uhr selbst abgeben 

oder im Wahlraum persönlich wählen kann.



Ergebnisermittlung 
allg. Stimmbezirk und 

Briefwahlbezirk

• Das Abstimmungsergebnis ist ohne Unterbrechung unmittelbar nach dem 
Ende der Abstimmungszeit (18:00 Uhr) zu ermitteln.

• Urnenwahlvorstand ordnet die sofortige Entfernung und Verpackung aller 
nicht benutzten Stimmzettel an.

• Urnen- oder Briefwahlvorstand öffnet die Wahlurne und leert diese 
vollständig.

• Anschließend werden die Stimmzettel gezählt. Die Briefwahlbezirke öffnen 
die Stimmzettelkuverts und zählen anschließend die Stimmzettel.

• Eine Stapelbildung der Stimmzettel ist sinnvoll
a: zweifelsfrei gültige Stimmzettel getrennt nach Bewerbern
b: nicht gekennzeichnete Stimmzettel/leere Stimmzettelumschläge
c: Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben

Beschlussfassung
• Der Schriftführer überträgt die Summen/Ergebnisse in die 

Wahlniederschrift         Schnellmeldung erstellen!
• Telefonische Schnellmeldung an Gemeinde: 09876/9775-18, -19



Stimmzettel, die Anlass zu 
Bedenken geben

• Über jeden Stimmzettel bzw. jede Stimmabgabe muss der Wahlvorstand 
einzeln Beschluss fassen.

• Der Wahlvorstand entscheidet mit Mehrheitsbeschluss über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit jedes einzelnen Stimmzettels bzw. der einzelnen 
Stimmen.

• Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Wahlvorstehers.

• Er vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels, wie entschieden 
wurde (Aufkleber verwenden!).

• Die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand beschlossen hat, sind mit 
fortlaufenden Nummern zu versehen.

• Der Grund für die Gültigkeit oder Ungültigkeit bzw. das Abstimmungs-
ergebnis sollte zur besseren Nachvollziehbarkeit der Entscheidung 
vermerkt werden. Unterschrift!

• Stimmzettel bitte NICHT mittels Aufkleber „zukleben“

• Kein Beschluss über leere Stimmzettel nötig



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

GESONDERTER STAPEL C



Jede stimmberechtigte 

Person hat eine Stimme.

Liegen mehrere

Wahlvorschläge vor, kann 

nur ein Bewerber gewählt 

werden.

Kennzeichnung oder 

handschriftlicher Eintrag in 

eindeutig bezeichnender 

Weise!

Kennzeichnung der Stimmzettel



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Gültig
Keine Beschlussfassung

Die stimmberechtigte Person hat 
einen der vorgedruckten Bewerber
(Herrn Münch) gewählt, indem sie

den Kreis hinter dem
Bewerbernamen angekreuzt hat

(Regelfall)



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Gültig
Beschlussfassung 

empfohlen

§77 Abs. 1 Satz 2 GLKrWO verlangt 
nur, dass die sich bewerbende 

Person in eindeutig bezeichnender 
Weise zu kennzeichenen ist. Das 

Setzen eines Kreuzes ist dabei 
nicht zwingend erforderlich!



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Gültig
Keine Beschlussfassung

Die stimmberechtigte Person hat 
zwar nicht den Kreis hinter dem

Namen der Bewerberin 
angekreuzt, aber doch in

eindeutiger Weise (Unterstreichen
des Bewerbernamens und 

Ankreuzen des Kennworts) den
Wahlvorschlag Nr. 3

gekennzeichnet.
Das Gleiche würde gelten, wenn
die stimmberechtigte Person nur 

das Kennwort angekreuzt oder nur
den Namen unterstrichen hätte.

Wird ein Stimmzettel nicht an der
dafür vorgesehenen Stelle 
gekennzeichnet, wird die 

Stimmvergabe nur insoweit 
ungültig, als der Wille der

abstimmenden Person nicht mit
Bestimmtheit zu ermitteln ist



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Ungültig
Beschlussfassung nicht 

erforderlich, aber
zulässig und empfohlen

Die stimmberechtigte Person hat 
den Wahlvorschlag Nr. 5 nicht 
gekennzeichnet, vielmehr alle 

übrigen Wahlvorschläge 
gestrichen. Nachdem 
Streichungen nicht als 
Stimmvergabe an nicht 

gestrichene sich bewerbende 
Personen gelten, ist die 
Stimmvergabe ungültig



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Ungültig
Beschlussfassung

erforderlich

Die stimmberechtigte Person hat 
entgegen dem ausdrücklichen 
Hinweis auf dem Stimmzettel

zwei Bewerber gewählt, indem
sie jeweils den Kreis hinter dem 

Bewerbernamen angekreuzt hat.

Beachte: Obwohl die 
Stimmvergabe eindeutig ungültig 

ist, darf nicht das einzelne 
Wahlvorstandsmitglied diese 

Entscheidung treffen; der 
Stimmzettel muss vielmehr für

die Beschlussfassung des 
Wahlvorstands ausgesondert 

werden.



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Ungültig
Beschlussfassung

erforderlich

Die stimmberechtigte Person hat 
eine Kennzeichnung mittels 

„Smiley“ vorgenommen. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, 

dass mit der Kennzeichnung nicht 
die Annahme des 

Wahlvorschlags, sondern 
lediglich eine allgemeine 

Meinungskundgebung 
beabsichtigt war.

Beachte: Ungültig wäre auch ein 
Stimmzettel, auf dem ein 

Bewerber mittels „Hakenkreuz“ 
gekennzeichnet wäre.



(Un)gültigkeit von Stimmzetteln

Ungültig
Beschlussfassung

erforderlich

Die stimmberechtigte Person hat
zwar durch Ankreuzen des

Bewerbers Münch und zusätzliche
Streichung der übrigen Bewerber

eindeutig zum Ausdruck gebracht,
dass sie den Wahlvorschlag Nr. 1
wählen will. Die Zusätze bei den
übrigen Wahlvorschlägen sind

aber unzulässig und machen die
Stimmvergabe insgesamt ungültig.

Beachte: Jeder Zusatz, der 
nicht unmittelbar der

Kennzeichnung der Wahl dient, 
ist unzulässig
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Schnellmeldung und 
sonstige telefonische 

Erreichbarkeit

 Die Schnellmeldung ist unter der Rufnummer 09876/9775-18, oder 

Nebenstelle -19 durchzugeben. Kommt eine Verbindung nicht 

zustande, ist die Schnellmeldung sofort durch Boten weiterzuleiten.

 Die Gemeinde Rohr ist am Wahltag ab 8.00 Uhr erreichbar;

teils Bereitschaftsdienst – Telefonnummern sind in den Wahlkoffern 
aufgelistet



Rücklieferung der 
Abstimmungsunterlagen

 Die Abstimmungsunterlagen werden entsprechend der 

Wahlniederschrift verpackt und an die Gemeinde Rohr übergeben.

 Wichtiger Hinweis:  Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des 

Wahlvorstandes zu unterschreiben!

 Der Niederschrift sind beizufügen: 

Die beschlussmäßigen Stimmzettel und die Wahlscheine, über die der 

Wahlvorstand besonders beschlossen hat, sowie etwaige 

Niederschriften über besondere Vorkommnisse. 

 Die Wahlniederschrift und die Anlagen bitte in den vorbereiteten 

Wahlumschlag (V8) stecken!

 Bis zur Übergabe sind diese Unterlagen sicher zu verwahren.

 Welche Pakete zu bilden sind entnehmen Sie bitte der Niederschrift.

 Bitte geheftete Niederschriften verwenden, die Bewerberdaten sind 

bereits eingedruckt



-lichen Dank 
für Ihr Engagement und 

die Bereitschaft, das 
Wahlehrenamt 
anzunehmen.

Zeit für Fragen!



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Bis zum Wahlsonntag!
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